
Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von CSU, WIP und FDP für eine 
der nächsten Sitzung des Pullacher Gemeinderats 
 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
 
I. Der Gemeinderat bekennt sich zum Isar-Anzeiger als Pullacher 
Heimatzeitung für Informations- und Meinungsaustausch und als 
Amtsblatt der Gemeinde Pullach. 
 
II. Die redaktionelle Arbeit in Sachen Heimatzeitung liegt, unter 
Berücksichtigung des Pressekodex, allein in der 
Entscheidungsgewalt der Redaktion des Isaranzeigers. Jeder, am 
kommunalen Leben Beteiligte, wie Bürgermeister/Innen, Mitglieder 
des Gemeinderates, Vereine,  Kulturschaffende und weitere 
engagierte Bürger/Innen haben das Recht, ihre Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern; verantwortlich hierfür sind jeweils die 
Unterzeichnenden. 
  
III. Eine Zensur findet nicht statt. Der Gemeinderat und die 
Bürgermeister/Innen verpflichten sich, jeglichen inhaltlichen 
Eingriff, sowie eine nachträgliche Einflussnahme gegenüber der 
Redaktion zu unterlassen. Gleiches gilt für die Mitarbeiter/Innen der 
Gemeindeverwaltung. Diese sind unverzüglich, bestenfalls durch 
den Erlass einer entsprechenden Dienstanweisung zu informieren.  
 
IV. Alle Fraktionen im Pullacher Gemeinderat erhalten die 
gleichberechtigte Möglichkeit in den anderen Publikationen der 
Gemeinde und auf den mit hohem Personalaufwand ausgebauten 
Kanälen der Gemeinde in den sozialen Medien zu publizieren. Punkt 
III gilt hierfür entsprechend 
 
V. Der Gemeinderat erhält Einblick, sprich das Leserecht in den von 
der Verwaltung regelmäßig angelegten Pressespiegel. 

 
 
 

Begründung: 
 

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über Vorgänge oder Ereignisse, die 
für die Meinungs- und Willensbildung wesentlich sind, darf nicht durch 
Exklusivverträge mit den Informanten oder durch deren Abschirmung 



eingeschränkt oder verhindert werden. Soweit ein Auszug der Ziffer 1 des 
Pressekodex zur Wahrhaftigkeit der Berichte. 

Eine detaillierte Prüfung der inhaltlichen Wahrhaftigkeit der einzelnen 
Beiträge ist durch die Redaktion des Isaranzeigers nicht zu gewährleisten. 
Hierfür kann und muss der jeweilige Verfasser Verantwortlicher sein. 
Jegliche Einflussnahme durch Dritte, insbesondere die 
Bürgermeister/Innen, der Gemeinderät/Innen und der Verwaltung ist 
angesichts einer wirtschaftlichen Abhängigkeit des Blattes, die sich im 
Übrigen ausschließlich auf den Teil des Amtsblattes bezieht, dringend zu 
unterlassen. Nur so kann eine freie Pressearbeit zur Meinungsbildung, 
bzw. die Weitergabe von Informationen in unserer Heimatzeitung 
gewährleistet werden. Die Einhaltung der Vorgabe des Pressekodex 
versteht sich dabei für alle Beteiligten von selbst. 

Die Meinungs- und Pressefreiheit wird selten mit einem Streich 
abgeschafft. Sie erodiert meistens langsam. Beide sind die Grundlage für 
eine funktionierende Demokratie. Die Reflektion durch die öffentliche 
Meinung und damit auch durch die Meinung des Andersdenkens, sind 
erforderliches Korrektiv um Fehlentwicklungen zu verhindern. 
 
Zum Rechtlichen Rahmen: 
 
Entsprechend weit zieht die Verfassung und die Gerichte den Rahmen 
dessen wes unter die Meinungsfreiheit fällt. Grenze sind die Vorschriften 
des Strafrechts in §§ 185 ff. StGB zum Schutz der persönlichen Ehre. Das 
Bundesverfassungsgericht führt in einer Leitentscheidung (BVerfGE 93, 
266 ff., 292 ff.) zur Meinungsfreiheit („Soldaten sind Mörder“) aus wie folgt:  

„Auf der Stufe der Normauslegung erfordert Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG eine im Rahmen 
der Tatbestandsmerkmale der betreffenden Gesetze vorzunehmende Abwägung 
zwischen der Bedeutung einerseits der Meinungsfreiheit und andererseits des 
Rechtsguts, in dessen Interesse sie eingeschränkt worden ist. Damit ist eine 
Interpretation von § 185 StGB unvereinbar, die den Begriff der Beleidigung so weit 
ausdehnt, daß er die Erfordernisse des Ehren- oder Institutionenschutzes 
überschreitet (vgl. BVerfGE 71, 162 <181>) oder für die Berücksichtigung der 
Meinungsfreiheit keinen Raum mehr läßt (vgl. BVerfGE 43, 130 <139>). Desgleichen 
verbietet Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG eine Auslegung der §§ 185 ff. StGB, von der ein 
abschreckender Effekt auf den Gebrauch des Grundrechts ausgeht, der dazu führt, 
daß aus Furcht vor Sanktionen auch zulässige Kritik unterbleibt (vgl. BVerfGE 43, 130 
<136>; stRspr).  

Besonders bei der Auslegung von § 193 StGB fällt ins Gewicht, daß die 
Meinungsfreiheit schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Ordnung 
ist (vgl. BVerfGE 7, 198 <208>). Ein berechtigtes Interesse kann daher nicht nur dann 
bestehen, wenn der Betroffene selber den Anlaß zu der Äußerung gegeben hat oder 
wenn jemand sich gegen persönliche Angriffe zur Wehr setzt, sondern auch, wenn er 



sich an einer öffentlichen Auseinandersetzung über gesellschaftlich oder politisch 
relevante Fragen beteiligt (vgl. BVerfGE 12, 113 <125, 127>). Das ist insbesondere zu 
beachten, wenn die Ehrenschutzvorschriften der §§ 185 ff. StGB nicht auf Personen, 
sondern auf staatliche Einrichtungen bezogen werden. Sie dienen dann nicht dem 
Schutz der persönlichen Ehre, sondern suchen die öffentliche Anerkennung zu 
gewährleisten, die erforderlich ist, damit staatliche Einrichtungen ihre Funktion erfüllen 
können. Tritt dieser Schutzzweck in einen Konflikt mit der Meinungsfreiheit, so ist 
deren Gewicht besonders hoch zu veranschlagen, weil das Grundrecht gerade aus 
dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert 
seine Bedeutung findet.  

2. Auf der Stufe der Anwendung von §§ 185 ff. StGB im Einzelfall verlangt Art. 5 Abs. 1 
Satz 1 GG eine Gewichtung der Beeinträchtigung, die der persönlichen Ehre auf der 
einen und der Meinungsfreiheit auf der anderen Seite droht, bei der alle wesentlichen 
Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BVerfGE 7, 198 <212>; stRspr). Das Ergebnis 
dieser Abwägung läßt sich wegen ihres Fallbezugs nicht generell und abstrakt 
vorwegnehmen. Doch ist in der Rechtsprechung eine Reihe von Gesichtspunkten 
entwickelt worden, die Kriterien für die konkrete Abwägung vorgeben.  

So muß die Meinungsfreiheit stets zurücktreten, wenn die Äußerung die 
Menschenwürde eines anderen antastet. Dieser für die Kunstfreiheit ausgesprochene 
Grundsatz (vgl. BVerfGE 75, 369 <380>) beansprucht auch für die Meinungsfreiheit 
Geltung, denn die Menschenwürde als Wurzel aller Grundrechte ist mit keinem 
Einzelgrundrecht abwägungsfähig. Da aber nicht nur einzelne, sondern sämtliche 
Grundrechte Konkretisierungen des Prinzips der Menschenwürde sind, bedarf es stets 
einer sorgfältigen Begründung, wenn angenommen werden soll, daß der Gebrauch 
eines Grundrechts auf die unantastbare Menschenwürde durchschlägt.  

Desgleichen tritt bei herabsetzenden Äußerungen, die sich als Formalbeleidigung oder 
Schmähung darstellen, die Meinungsfreiheit regelmäßig hinter den Ehrenschutz 
zurück (vgl. BVerfGE 61, 1 <12>). Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden 
Effekts hat das Bundesverfassungsgericht den in der Fachgerichtsbarkeit entwickelten 
Begriff der Schmähkritik aber eng definiert. Danach macht auch eine überzogene oder 
gar ausfällige Kritik eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung. 
Hinzutreten muß vielmehr, daß bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung 
in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Sie muß 
jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik in der persönlichen Herabsetzung 
bestehen (vgl. BVerfGE 82, 272 <283 f.>). Aus diesem Grund wird Schmähkritik bei 
Äußerungen in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage nur 
ausnahmsweise vorliegen und im übrigen eher auf die sogenannte Privatfehde 
beschränkt bleiben (vgl. BGH, NJW 1974, S. 1762). Hält ein Gericht eine Äußerung 
fälschlich für eine Formalbeleidigung oder Schmähung, mit der Folge, daß eine 
konkrete Abwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entbehrlich 
wird, so liegt darin ein verfassungsrechtlich erheblicher Fehler, der zur Aufhebung der 
Entscheidung führt, wenn diese darauf beruht (vgl. BVerfGE 82, 272 <281>).  

Läßt sich die Äußerung weder als Angriff auf die Menschenwürde noch als 
Formalbeleidigung oder Schmähung einstufen, so kommt es für die Abwägung auf die 
Schwere der Beeinträchtigung der betroffenen Rechtsgüter an. Dabei spielt es aber, 
anders als im Fall von Tatsachenbehauptungen, grundsätzlich keine Rolle, ob die Kritik 
berechtigt oder das Werturteil "richtig" ist (vgl. BVerfGE 66, 116 <151>; 68, 226 



<232>). Dagegen fällt ins Gewicht, ob von dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit im 
Rahmen einer privaten Auseinandersetzung zur Verfolgung von Eigeninteressen oder 
im Zusammenhang mit einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage 
Gebrauch gemacht wird. Handelt es sich bei der umstrittenen Äußerung um einen 
Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung, so spricht nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Vermutung zugunsten der 
Freiheit der Rede (vgl. BVerfGE 7, 198 <208, 212>; 61, 1 <11>). Abweichungen davon 
bedürfen folglich einer Begründung, die der konstitutiven Bedeutung der 
Meinungsfreiheit für die Demokratie, in der die Vermutungsregel wurzelt, Rechnung 
trägt.  

3. Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von Äußerungen ist allerdings, daß ihr 
Sinn zutreffend erfaßt worden ist. Fehlt es bei der Verurteilung wegen eines 
Äußerungsdelikts daran, so kann das im Ergebnis zur Unterdrückung einer zulässigen 
Äußerung führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß sich eine solche 
Verurteilung nachteilig auf die Ausübung des Grundrechts der Meinungsfreiheit im 
allgemeinen auswirkt, weil Äußerungswillige selbst wegen fernliegender oder 
unhaltbarer Deutungen ihrer Äußerung eine Bestrafung riskieren (vgl. BVerfGE 43, 
130 <136>). Da unter diesen Umständen schon auf der Deutungsebene 
Vorentscheidungen über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Äußerungen fallen, 
ergeben sich aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht nur Anforderungen an die Auslegung 
und Anwendung grundrechtsbeschränkender Gesetze, sondern auch an die Deutung 
umstrittener Äußerungen.  

Ziel der Deutung ist die Ermittlung des objektiven Sinns einer Äußerung. Maßgeblich 
ist daher weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive 
Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem 
Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums hat. Dabei ist 
stets vom Wortlaut der Äußerung auszugehen. Dieser legt ihren Sinn aber nicht 
abschließend fest. Er wird vielmehr auch von dem sprachlichen Kontext, in dem die 
umstrittene Äußerung steht, und den Begleitumständen, unter denen sie fällt, 
bestimmt, soweit diese für die Rezipienten erkennbar waren. Die isolierte Betrachtung 
eines umstrittenen Äußerungsteils wird daher den Anforderungen an eine zuverlässige 
Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht (vgl. BVerfGE 82, 43 <52>).  

Urteile, die den Sinn der umstrittenen Äußerung erkennbar verfehlen und darauf ihre 
rechtliche Würdigung stützen, verstoßen gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit. 
Dasselbe gilt, wenn ein Gericht bei mehrdeutigen Äußerungen die zur Verurteilung 
führende Bedeutung zugrundelegt, ohne vorher die anderen möglichen Deutungen mit 
schlüssigen Gründen ausgeschlossen zu haben (vgl. BVerfGE 82, 43 <52>). Dabei 
braucht das Gericht freilich nicht auf entfernte, weder durch den Wortlaut noch die 
Umstände der Äußerung gestützte Alternativen einzugehen oder gar abstrakte 
Deutungsmöglichkeiten zu entwickeln, die in den konkreten Umständen keinerlei 
Anhaltspunkte finden. Lassen Formulierung oder Umstände jedoch eine nicht 
ehrenrührige Deutung zu, so verstößt ein Strafurteil, das diese übergangen hat, gegen 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Dabei muß auch bedacht werden, daß manche Worte oder 
Begriffe in unterschiedlichen Kommunikationszusammenhängen verschiedene 
Bedeutungen haben können. Das ist unter anderem bei Begriffen der Fall, die in der 
juristischen Fachterminologie in anderem Sinn benützt werden als in der 
Umgangssprache. Es ist daher ebenfalls ein verfassungsrechtlich erheblicher Fehler, 
wenn der Verurteilung der fachspezifische Sinn zugrunde gelegt wird, obwohl die 



Äußerung in einem umgangssprachlichen Zusammenhang gefallen ist (vgl. BVerfGE 
7, 198 <227>; 85, 1 <19>).  

Die Anforderungen, die Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG an die Sinnermittlung von Äußerungen 
richtet, unterliegen der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht, und zwar 
besonders dann, wenn es sich wie bei Strafurteilen, um einen intensiven 
Grundrechtseingriff handelt. Das hat das Bundesverfassungsgericht stets betont (vgl. 
BVerfGE 43, 130 <136 f.>; 54, 129 <136 ff.>; 61, 1 <6, 9 f.>; 82, 43 <50>; 82, 272 
<280>; 85, 1 <13 f.>). Darin liegt keine Abweichung von der ständigen Rechtsprechung 
zum Umfang der Prüfungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 18, 
85 <92>; 85, 248 <257 f.>). Denn auch bei der Verurteilung wegen Äußerungsdelikten 
prüft das Bundesverfassungsgericht nur, ob die Gerichte Bedeutung und Tragweite 
des Grundrechts der Meinungsfreiheit verkannt haben. Im übrigen bleibt es bei der 
alleinigen Zuständigkeit der Fachgerichte. Im Zusammenhang mit Äußerungsdelikten 
betrifft das Fragen wie die, ob die umstrittene Äußerung tatsächlich gefallen ist, 
welchen Wortlaut sie hatte, von wem sie stammte und unter welchen Umständen sie 
abgegeben wurde, zumal wenn die Feststellungen auf der Einmaligkeit des 
Gesamteindrucks der mündlichen Verhandlung beruhen (vgl. BVerfGE 43, 130 
<137>). Die Ausführungen im Sondervotum, die von dieser ständigen Rechtsprechung 
abweichen, geben keinen Anlaß, die bisherige Praxis aufzugeben und den 
Grundrechtsschutz der Meinungsäußerung einzuschränken.“ 

Das Vorbild aller westlichen Demokratien, die Amerikanische Verfassung 
und der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staat drücken sich einfacher 
aus:  
 
“Speech may not be banned on the ground that it expresses ideas that 
offend.” Matal v. Tam, 482 U.S. _ (2017). 
 
“Speech that demeans on the basis of race, ethnicity, gender, religion, 
age. Disability, or any other similar ground is hateful; but the proudest 
boast of our free speech jurisprudence is that we protect the freedom to 
express, the thought that we hate.” United States v. Schwimmer, 279 U.S. 
644, 655 (1929). 
 
Selbstverständlich in jedem zivilisierten Rechtsstaat ist: Über die Grenzen 
der Meinungsfreiheit entscheidet nie ein Vertreter der Exekutive, sondern 
immer die ordentlichen Gerichte. 
 
 
 
 
Dr. Alexander Betz Reinhard Vennekold Christine Eisenmann 


